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Verwaltungsausschuss 13.12.2021
Rat 16.12.2021

Beratungsgegenstand:

Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung der Geschéaftsfuhrung und des
Aufsichtsrates der Ostfriesland Tourismus GmbH Leer flr das Geschéaftsjahr 2020

Beschluss:

Die Vertreter der Stadt Emden in der Gesellschafterversammlung der Ostfriesland Tourismus
GmbH, Leer, werden beauftragt,

1. sich dem Bericht der Geschaftsfliihrung anzuschlie®en und den Abschluss fir das Ge-
schaftsjahr 2020 anzunehmen,

2. den Jahresfehlbetrag 2020 in Hohe von 526.375,15 € auf neue Rechnung ins nachste Jahr
vorzutragen,

3. der Geschéaftsfuhrung und dem Aufsichtsrat fir das Geschaftsjahr 2020 Entlastung zu ertei-
len.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.
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Begriindung:

Die Gesellschaft befindet sich zu 14,3 % im Eigentum der Stadt Emden. Zugeordnetes Rech-
nungsprifungsamt ist das Rechnungsprifungsamt der Stadt Leer.

Im Geschaftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Hoéhe von
526.375,15 €. Der bilanzielle Verlustvortrag aus Vorjahren in Hohe von 649.288,54 € wurde im
Geschaftsjahr 2020 in Hohe von 500.000 € durch Entnahme aus der Kapitalricklage ausgeqgli-
chen. Zusammen mit dem verbleibenden bilanziellen Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Hohe
von 149.288,54 € ergibt sich ein Bilanzverlust 2020 in Hohe von 675.663,69 €, der in das
nachste Jahr vorgetragen wird. Demgegenuber steht eine Kapitalricklage in Hohe von
905.000,00 €.

Mit der Prufung des Jahresabschlusses 2020 wurde die Kommuna-Treuhand GmbH Wirt-
schaftsprifungsgesellschaft, Hannover beauftragt. Als Ergebnis der Prufung wurde am
08.07.2021 folgendes Prufurteil abgegeben:

“Wir haben den Jahresabschluss der Ostfriesland Tourismus GmbH, Leer (Ostfriesland), beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschlief3lich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefiigte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, fir Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020
sowie ihrer Ertragslage fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Gemal § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmaligkeit des Jahresabschlusses gefiihrt hat.”

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und deren Vertreter sind gehalten, das Mitwirkungsverbot
nach § 41 NKomVG zu beachten.

§ 41 NKomVG Mitwirkungsverbot

(1) Ehrenamtlich Tatige durfen in Angelegenheiten der Kommunen nicht beratend oder ent-
scheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil fur fol-
gende Personen bringen kann:

1. sie selbst,

2. ihre Ehegattin, ihren Ehegatten, ihre Lebenspartnerin oder ihren Lebenspartner im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes,

3. ihre Verwandten bis zum dritten oder ihre Verschwagerten bis zum zweiten Grad
wahrend des Bestehens der Ehe oder der Lebenspartnerschaft im Sinne des Leben-
spartnerschaftsgesetzes oder

4. eine von ihnen kraft Gesetzes oder Volimacht vertretene Person.

Als unmittelbar gilt nur derjenige Vorteil oder Nachteil, der sich aus der Entscheidung selbst
ergibt, ohne dass, abgesehen von der Ausfuhrung von Beschlussen nach § 85 Abs. 1 Nr. 2,
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weitere Ereignisse eintreten oder Mal3hahmen getroffen werden missen. Satz 1 gilt nicht, wenn
die ehrenamtlich Tatigen an der Entscheidung der Angelegenheit lediglich als Angehorige einer
Berufs- oder Bevolkerungsgruppe beteiligt sind, deren gemeinsame Interessen durch die Ange-
legenheit berthrt werden.

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satze 1 und 2 gilt auch fir ehrenamtlich Tatige, die gegen Ent-
gelt bei einer natUrlichen oder juristischen Person des offentlichen oder privaten Rechts oder
einer Vereinigung beschéaftigt sind, wenn die Entscheidung diesen Dritten einen unmittelbaren
Vorteil oder Nachteil bringen kann.

(3) Das Verbot des Absatzes 1 Satze 1 und 2 gilt nicht fr
1. die Beratung und Entscheidung Uber Rechtsnormen,

2. Beschlisse, welche die Besetzung unbesoldeter Stellen oder die Abberufung aus
ihnen betreffen,

3. Wahlen,

4. ehrenamtlich Tatige, die dem Vertretungsorgan einer juristischen Person als Vertrete-
rin oder Vertreter der Kommune angehoren.

(4) Wer annehmen muss, nach den Vorschriften der Absatze 1 und 2 an der Beratung und Ent-
scheidung gehindert zu sein, hat dies vorher mitzuteilen. Ob ein Mitwirkungsverbot besteht,
entscheidet die Stelle, in der oder flr welche die ehrenamtliche Tatigkeit ausgelbt wird. Wird
Uber eine Rechtsnorm beraten oder entschieden (Absatz 3 Nr. 1), so hat die ehrenamtlich tatige
Person vorher mitzuteilen, wenn sie oder eine der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 genannten
Personen ein besonderes personliches oder wirtschaftliches Interesse am Erlass oder Nichter-
lass der Rechtsnorm hat.

(5) Wer nach den Vorschriften der Absatze 1 und 2 gehindert ist, an der Beratung und Ent-
scheidung einer Angelegenheit mitzuwirken, hat den Beratungsraum zu verlassen. Bei einer
offentlichen Sitzung ist diese Person berechtigt, sich in dem flr Zuhérerinnen und Zuhorer be-
stimmten Teil des Beratungsraumes aufzuhalten.

(6) Ein Beschluss, der unter Verletzung der Vorschriften der Absatze 1 und 2 gefasst worden
ist, ist unwirksam, wenn die Mitwirkung fir das Abstimmungsergebnis entscheidend war. § 10
Abs. 2 Satz 1 gilt jedoch entsprechend. Wenn eine 6ffentliche Bekanntmachung des Beschlus-
ses nicht erforderlich ist, beginnt die Frist nach § 10 Abs. 2 Satz 1 mit dem Tag der Beschluss-
fassung.

Der vollstéandige Prifbericht kann im Vorstandsbuiro der Stadt Emden, VG |, Zmmer 110 einge-
sehen werden. Auf Wunsch wird der Bericht als Datei im PDF-Format zur Verfigung gestellt.

Auswirkungen auf den Demografieprozess:

Das Entlastungsverfahren ist eine Verwaltungsentscheidung, die als solche den Demogra-
fieprozess nicht beruhrt.

Anlagen:

e \erkurzter Bericht Uber die Prifung der Jahresrechnung der OTG mbH fiir das Geschaftsjahr
2020



Stadt EM DEN s Vorlagen-Nr.:

18/0106



	FLD_voname
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	FLD_voost

